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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1969

Norm

EheG §55d

ZPO §503 C2b

Rechtssatz

Wenn das Erstgericht in tatsächlicher Hinsicht feststellt, daß der Widerspruch der Ehefrau aus bloßer Schikane

erhoben wurde, darf das Berufungsgericht ohne Beweiswiederholung nicht aussprechen, die Beklagte halte an der Ehe

fest und erstrebe die Wiederaufnahme der Ehegemeinschaft.
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